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Wien, am 12. August 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen 

haben am 26. Juni 2019 unter der Nr. 3798/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Förderung der Werner Schlager Academy gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1:  

• Wurde die für 2016 veranschlagte Förderung von 1,2 Mio. € trotz des zu Jahresbeginn 2016 

gegen die Werner Schlager Academy eingeleiteten Insolvenzverfahrens ausbezahlt?  

a. Wurde die ausbezahlte Förderung im Insolvenzverfahren zurückgefordert?  

b. Wie hoch war die tatsächliche Rückzahlung?  

Der Bund hat die Werner Schlager Academy (WSA) nicht direkt gefördert. Die Förderungen 

des Bundes waren Kostenbeteiligungen an den Errichtungskosten des Gesamtkomplexes, die 

zum Teil für die der WSA direkt zuzuordnenden Räumlichkeiten und zum Teil für die 

bundesrelevanten Teile des Multiversums zweckgewidmet waren.  

Zu Frage 2:  

• Warum wurden für die Fiskaljahre 2018 und 2019 jeweils Förderungen in Höhe von 1,2 Mio. € 

für eine Fördernehmerin veranschlagt, die aufgrund ihres Konkurses seit über einem Jahr 

nicht mehr existierte? 

3719/AB 1 von 3

vom 12.08.2019 zu 3798/J (XXVI.GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 2 

Im Hinblick auf den bestehenden Fördervertrag mit der Multiversum Schwechat Betriebs 

GmbH wurden die noch offenen Raten aus budgetärer Vorsicht für die Jahre 2018 und 2019 

wie in den Jahren davor, mit Ausnahme 2017, in den jeweiligen Bundesvoranschlägen 

ausgewiesen.  

Zu Frage 3:  

• • Wurde die für das Fiskaljahr 2018 veranschlagte Förderung ganz oder teilweise an eine 

andere Fördernehmerin wie z.B. die Werner Schlager GmbH ausbezahlt?  

a. Wer war der/die Empfänger/in der Förderung?  

b. Wie hoch war der ausbezahlte Betrag? 

c. Welche Gegenleistung erbrachte der/die Empfänger/in für die Förderung? 

d. Warum ist im Verzeichnis der veranschlagten Konten ein/e andere Empfänger/in 

genannt als der/die Fördernehmer/in?  

Der Fördervertrag über die entsprechende Bundesbeteiligung an den Errichtungskosten für 

die relevante Sportinfrastruktur wurde mit der Multiversum Schwechat Betriebs GmbH in 

einer Gesamthöhe von € 7,8 Mio. abgeschlossen, wobei bis dato € 2,9 Mio. ausbezahlt 

wurden und die Auszahlung vor Bekanntwerden der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 

Werner Schlager Academy erfolgt ist. 

Die im Vertrag festgelegte Infrastruktur wurde zur Gänze und im vollen Umfang 

funktionsfähig errichtet.  

Bei der Förderung von Sportinfrastruktur und auch bei Sportgroßveranstaltungen sind in den 

veranschlagten Konten nie die Fördernehmer ausgewiesen, sondern lediglich Projekt- bzw. 

Arbeitstitel hinterlegt. 

Zu Frage 4:  

• • Was war der Gegenstand des Rechtsstreits, den die Werner Schlager GmbH auf der 

Homepage anspricht?  

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für 

öffentlichen Dienst und Sport. 
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